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Top 6 
Bebauungsplan „Dorfmitte, Teilbereich Kinderhaus 1. Änderung“ 
- Aufstellungsbeschluss 
 
Sachstand:  
Im rechtskräftigen Bebauungsplan „Dorfmitte, Teilbereich Kinderhaus“ ist der 
Verbindungsweg Flstk. 191/3 zwischen Innerdorf und Schulweg als Geh- und Radweg 
ausgewiesen. 
Entlang dieses Weges sind potentielle Baulücken vorhanden, für deren Bebauung durch die 
Eigentümer gegenüber der Gemeinde bereits Interesse geäußert wurde. 
Zur Erschließung der angrenzenden Grundstücke soll der Geh- und Radweg als 
Mischverkehrsfläche umgewidmet und als Erschließungsstraße mit ca. 3,50 m Breite 
ausgebaut werden. Für die Angrenzer dieses Weges würden damit Erschließungsbeiträge 
entstehen. 
Erforderlich wird eine punktuelle Änderung des aktuellen Bebauungsplans. 

 
Bebauungsplanverfahren: 
 
Der Bebauungsplan „Dorfmitte, Teilbereich Kinderhaus“ wird in seinem räumlichen 
Teilbereich des Flstk. 191/3 geändert. Dies erfolgt im beschleunigten Verfahren nach § 13a 
BauGB. Das übrige Bebauungsplan-Gebiet bleibt unverändert. 
 
Der neue Bebauungsplan wird als eigenständige Satzung für den geänderten Teilbereich 
ausgefertigt. 
 
Das Plangebiet hat eine Größe von ca. 343 qm gemäß beiliegendem Lageplan (Anlage). 
Anlagen:  
Lageplan vom 11.07.2019 
 
Bei diesem Top ist Gemeinderat Wenner als Anlieger des Innerdorfs befangen. 
 

 
 
 

 
Beschluss: 

1. Der Bebauungsplan „Dorfmitte, Teilbereich Kinderhaus“ wird in seinem räumlichen 
Teilbereich Flstk. 191/3 (bisheriger Geh- und Radweg) mit der Bezeichnung 
„Dorfmitte, Teilbereich Kinderhaus 1. Änderung“ geändert. 

2. Die Bebauungsplan-Änderung wird nach § 13a BauGB im beschleunigten Verfahren, 
ohne Durchführung einer Umweltprüfung und ohne frühzeitige Beteiligung der 
Öffentlichkeit, im Sinne des § 3 Abs. 1 BauGB durchgeführt. 

3. Die Verwaltung wird beauftragt, der Öffentlichkeit für die Dauer von 2 Wochen 
Gelegenheit zu geben, sich über die allgemeinen Ziele und Zwecke sowie die 
wesentlichen Auswirkungen der Planung zu unterrichten und zu äußern § 13a Abs. 3 
Nr. 2 BauGB 
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"Dorfmitte, Teilbereich Kinderhaus"

Grenze Bebauungsplan "Dorfmitte, Teilbereich Kinderhaus 1. Änderung" (ca. 343m²)

Grenze Bebauungsplan "Dorfmitte, Teilbereich Kinderhaus" von 2014



Auszug aus dem rechtskräftigen Bebauungsplan „Dorfmitte, Teilbereich Kinderhaus“ von 2014

Geplante Bebauungsplan-Änderung:

Zur Erschließung der angrenzenden Grundstücke

soll der Geh- und Radweg als Mischverkehrsfläche

umgewidmet und als Erschließungsstraße mit ca.

3,50 m Breite ausgebaut werden.
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kommunalPLAN GmbH, Tuttlingen Projekt: 1709 Datum 10.09.2019

Mönchweiler, Bebauungsplan „Dorfmitte, Teilbereich Kinderhaus 1. Änderung“

Bestandsfoto von 2017: Verbindungsweg Flst. Nr. 191/3 zwischen Innerdorf und Schulweg

Ziel: Ausweisung des Geh- und Radweges als „Mischverkehrsfläche“ für alle Verkehrsarten

in einer Ausbaubreite von 3,50 m, zur Erschließung angrenzender Baulücken.






